
Carl Friedrich,

von Gottes Gnaden Großherzog von Sachsen Weimar—

Eisenach, Landgraf in Thuringen, MarkgrafzuMeißen,

gefursteter Graf zu Henneberg, Herr zu Blankenhayn,

Neustadt und Tautenburg

c. c.

Zur Vollziehung der mit den Konigreichen Preußen und Sachsen
und den zu dem Thüringschen Zoll= und Handelsvereine gehörigen Staa-

ten abgeschlossenen, bereits zur öffentlichen Kunde gebrachten Staatsver-
träge vom 10. und 11. May d. J. verordnen Wir im Betreff der

Besteucrung der Branntwein-Fabrikation, unter Züstimmung des
getreuen Landtages, wie folgt:

g. 1.

Die Steuer vom Branntweine soll für 1 Maaß 0,55 Nösel Weimarisch 1. Allgemeine
(ein Preußisches Quart) Branntwein zu 50 Prozent Alkohol nach dem Alko- Besutms.

holometer von Tralles Einen Groschen Zwey sieben Zwölftel Pfennige Kon- u Hobe rer
ventions-Geld (ein Silbergroschen und Sechs drey Viertel 'en
nige oder ein Groschen drey Pfennige Preußisches Courant) beträgen.

1
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Die Entrichtung der Steuer geschiehet entweder in Konventions-Geld

und zwar in den gesetzlich annehmbaren Münzsorten oder in Preußischem Cou-

rant, den Thaler zu drey und zwanzig Groschen vier Pfennigen gerechnet.

g. 2.

Diese Steuer wird erhoben:

2) Auf a) bey der Bereitung des Branntweins aus Getreide, Kartoffeln, Mehl
Mlie enht und anderen mehlichten Stoffen nach dem Rauminhalte der zur Ein-
bes wur- meischung und Gährung dienenden Gefäße (Meischbottig-Steuer);

b) bey der Bereitung des Branntweins aus nicht mehlichten Stoffen nach
der Menge der dazu zu verwendenden Materialien (Brauntwein-
Material-Steuer). -

§O **

W Die Meischbottig-Steuer (5. 2°) wird auf Einen Groschen Zwey
„ Meischbt=Pfennige Konventions-Geld (Ein Silbergroschen und Sechs Pfeu-

i3.Steuer nige) für jede 25 Maaß 1,097 Nösel Weimarisch (20 Preußische Quart) des
Rauminhaltes der Meischbottige und für jede Einmeischung festgesetzt.

Von landwirthschaftlichen Brenncreyen, welche nur in den sechs Winter-

monathen vom 1. November bis letzten April im Gange sind, in dem vorher-

gegangenen Sommerhalbjahre ganz geruht haben, aus selbst gewonnenen Er-

zeugnissen brennen, und an keinem Betriebstage über 14 Eymer 29 Maaß

1,39 Nosel Weimarisch (900 Preußische Quart) Bottigraum bemeischen, soll
jedoch nur Ein Groschen vier Neuntel Pfennige Konventions-Geld

lein Silbergroschen und vier Pfennige) für 25 Maaß 1,097 Nesel

Weimarisch (20 Preußische Quart) Meischraum erhoben werden.

g. 4.

*) Brannt= An Branntwein= Material-Steuer (. 25.) soll entrichtet werden:
wein-Mate-

ral-Seeuer0) für jede 76 Maaß 1,29 Nösel Weimarisch (Einen Eymer Preupisch

odev 60 Preußische Quart) eingestampfter Weintreber, Kernobst, oder
auch Treber von Kernobst und Beerenfrüchten aller Art, Drey Gro-

schen Ein und ein Drittel Pfennige Konventions=Geld

(vier Silbergroschen);

b) für jede 76 Maaß 1,29 Nösel Weimarisch (Einen Epmer Preußisch
oder 60 Preußische Quart) Trauben= oder Obstwein, Weinhefen und
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Steinobst Sechs Groschen Zwey und zwey Drittel Pfen-
nige Konventions-Geld (acht Silbergroschen).

Eine Firation der Branntwein -Material-Steuer (F. 22)) ist unter den
von der Steuerbehörde festzusetzenden Bedingungen zulässig.

Für andere nicht mehlichte Stoffe, welche zur Branntwein-Erzeugung ver-
wendet werden möchten, wird der Steuersatz von der Staatsverwaltung ver-

haltnißmäßig nach dem Normal-Satze (F. 1) besonders bestimmt werden.

g. 5.

Sollte die Erfahrung zeigen, daß die den Erhebungssätzen §§. 3 und 4
zu Grunde liegenden Verhältnisse im Allgemeinen und wesentlich hinter der
Wirklichkeit zurück bleiben: so bleibt der Staatsverwaltung vorbehalten, durch
anderweite Festsebungen jene Erhebungssäbe dem allgemeinen Steuersatze
C. 1) näher zu bringen.

g. 6.

Eine Befreyung von den angeordneten Abgaben, oder eine Schadloshal= unnessn
tung wegen bisheriger Exemtionen, findet nicht Statt. nonen.

g. 7.

Brennereybesitzern, welche den von ihnen gefertigten Branntwein im 55, VergüturSteuer be#
Großen nach dem Auslande absetzen, kann, so weit dieses nach den bestehenden S#btl
Staatsverträgen zulässig ist, eine Steuervergütung nach den darüber von der 7%

obersten Finanz-Behörde besonders zu ertheilenden Bestimmungen zugestanden Auslanr.
werden.

g. 8.

Wer eine Brennerey einrichten oder einen Destillir- Apparat anschaffen will, ist in „Vorlchee
gehalten, solches vorher dem Steueramte anzuzeigen und demselben mindestens C un und
acht Tage vor Anfang des Betriebes eine Nachweisung nach einem besonders Kontooltuung
vorzuschreibenden Muster einzureichen, worin die Räume zur Aufstellung der 1 Unmeldung
Geräthe und zum Betriebe der Brennerey, die Brenn= und Meischgefäße, als: er Gerätze.

Blasen, Helme, Meischwärmer, Kühl-Apparate, Meischbottige, Vormeischbot-
tige, Kartoffeldämpfer und andere Dampfgefäße, Kühl-, Hefen= und Schlempe-
gefäße, Meisch-, Lutter= und andere Reservoirs u. s. w., ingleichen der in

Weimar'schen Maaßen (Preußischen Quarten) ausgedrückte gesammte Raum-
1 *
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inhalt jedes einzelnen dieser Gerathe genau und vollstandig angegeben seyn
mussen.

Dieser Nachweisung muß ein einfacher Grundriß desjenigen Raumes, in
welchem sich die Brennereygeräthe befinden und ihrer Stellung in demselben,
nach einem von der Steuerbehörde vorzuschreibenden Muster beygefügt und

die darin bezeichnete Stellung der Geräthe während jeder Betriebszeit so lange
umverändert beybehalten werden, als Abänderungen nicht durch Einreichung
eines anderweiten Grundrisses angezcigt worden sind.

Eben so liegt dem Besiber einer Brennerey oder eines Destillir -Appa-
rates ob, wenn Geräthe angeschafft wird, oder wenn das bereits angemeldcte

ganz oder zum Theil abgeändert worden ist, vor oder unmittelbar nach dem

Empfange des Geräthes dem Steueramte davon Anzeige zu machen und das-

selbe nicht ohne die von letzterem zu ertheilende amtliche Bescheinigung in Ge-

Prauch zu nehmen.
Zur Anzeige binnen drey Tagen ist derselbe auch verpflichtet, wenn das

bereits angemeldete Geräthe ganz oder zum Theilein ein anderes Lokal gebracht wird.
Diejenigen, welche zur Zeit der Publikation dieses Gesetzes eine Bren-

nerey oder einen Destillir-Apparat bereits besitzen, sind verpflichtet, dem Steuer-
amte die vorgeschriebene Nachweisung der Betriebsräume und Geräthe, in

sofern ein Betrieb Statt finden soll, mindestens acht Tage vor Anfang des-

selben, sonst aber jedenfalls im Laufe desjenigen Monathes, welcher der Pu-

blikation dieses Gesebes folgen wird, einzureichen.

S#.9.

——- Besitzer von Brennereyen dürfen keine Brennereygeräthe (. 8) und an-
dere Personen keine Destillir-Geräthe, nähmlich Blasen, Helme und Kühler,
weder ganz noch theilweise aus ihren Händen geben, bervor sie es dem Steuer-

amte ihres Bezirkes angezeigt und von diesem eine Bescheinigung darüber erhal-
ten haben.

g. 10.

 pergeuna Die in den Brennereyen vorhandenen, die kunftig hinzukommenden, und

S d die abgeanderten Brennereygerathe und Gefaße, werden nach der Bestimmung
att. der Steuerbehorde numetirt, auch von derselben nachgemessen und, foweit es

thunlich ist, mit einem Stempel versehen. Den ermittelten Maaß. (Quart-)

Inhalt und die Nummer muß der Brennereybesitzer an den Geräthen deut-

lich bezeichnen und diese Bezeichnung gehörig erhalten lassen; wie solche zu
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bewirken und wo sie anzubringen sey, wird fur jedes Gerathe von der Steuer-
behorde bestimmt.

So lange die Meischgefaße nicht amtlich nachgemessen sind, wird die
Meischbottig-Steuer nach dem angemeldeten Rauminhalte der Gefaße berechnet
und erhoben. Wird demnächst bey der Nachmessung ein größerer, als der

angemeldete Rauminhalt ermittelt und beträgt ein solcher Mehrbefund nicht
über 5 Prozent der angemeldeten Maaßzahl (Quartzahl): so bleibt derselbe
für die Vergangenheit außer Betracht, wogegen ein größerer Mehrbefund,
außer der Verpflichtung zur Nachzahlung der verkürzten Steuer, auch die
Strafe der Defraudation (SI. 18— 20) und die Strafe der unrichtigen An-
zeige der Geräthe (I. 28) neben einander zur Folge hat. Ein bey der Nach-
messung sich ergebender Minderbefund gegen die Anmeldung giebt keinen An-

spruch auf Erstattung der ctwa zu viel entrichteten Steuer.

g. 11.

Die vorhandenen Brennereygeräthe und die Räume, in welchen Brenne= asie
drey betrieben wird, stehen unter der Aufsicht der Steuerbehörde. Von der-

selben werden die Meisch= und Deslillir-Geräthe für die Zeit, während wel-

cher ein Betricb nicht angemeldet und gestattet worden, auf angemessene Weise
außer Gebrauch gesetzt.

*

Wer eine Brennerey in Betrieb setzen will, ist verpflichtet, vor dem Be o

ginne desselben seinen Betriebsplan nach den nähern Bestimmungen der Steuer- nmit ben,
ordnung und den daselbst vorgeschriebenen Mustern dem Steueramte anzumel= and Gerätbe-
den, diesen Betriebsplan in der Brennerey auszuhängen, solchen reinlich auf-
zubewahren und demselben bey dem Betriebe genau nachzukommen.

 *“ê

Wer Branntwein aus den im K. 4 genannten Stoffen bereiten wilk,

hat zuvor dem Steueramte nach näherer Vorschrift der Steuerordmmg ein
Verzeichniß seiner sämmtlichen Material-Vorräthe, welches zugleich den Drt

ihrer Aufbewahrung angeben muß, einzureichen, auch jeden fernern Zugang,
zur Nachtragung in das Verzeichniß, sogleich anzumelden. Der zur Verarbei-
tung bestimmte Theil des Materials wird auf dem Grunde des Betriebsplams,

welcher den Aufbewahrungsort währendderBetriebszeit angeben muß, in dem
Vorrathöverzeichnisse abgeschrieben.
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Während des Zeitraumes, auf welchen der Betriebsplan lautet, und so
lange die Brennerey nicht unter Siegel gelegt worden ist, darf in der Bren-
nerey kein anderer als der in dem Betriebsplane angegebene Vorrath von den

im F. 4 bezeichneten Stoffen vorhanden seyn.

 *

32 adng Die vorstehend zur Kontrolirung der Steuer ertheilten Vorschriften (88. 8
iwd ver bis 18) und die zu deren Vervollständigung in der Steuerordnung getroffe-
#heneretken nen Bestimmungen ist nicht nur derjenige, welcher die Brennerey betreibt, oder

für seine Rechgung betreiben läßt, sondern auch ein jeder, welcher bey der
Brennerey beschäftigt ist, zu beobachten schuldig.

g. 15.

7) Wann die Die Branntweinsteuer muß spätestens am letzten Tage des Monathes, in
Steutrzuent= welchem ein Brennereybetrieb Statt gefunden hat, entrichtet werden. Wer

- diesen Zahlungs-Termin Einmahl versäumt, muß die Steuer bey jeder fer-
nern Anmeldung vorausbezahlen.

 16.

) Erlaß der Ein Erlaß der Steuer kann nur dann erfolgen, wenn durch einen au-

un ßerordentlichen Zufall
a) eine unvermeidliche Unterbrechung des Betriebes entsteht, oder
b) die Meische eines versteuerten unangebrochenen Bottigs gänzlich un-

berauchbar geworden ist.
In beyden Fällen bleibt es der Entscheidung der Steuerbehörde vorbehalten,

ob ein Erlaß an der Steuer zu gewähren sey.

K. 17.

H Richtige Die Beamten müssen bey der ihnen anvertrauten Steuererhebung sich ge-
Bersnun nau nach den vorgeschriebenen Sätzen richten und sind dafür verantwortlich.

der Geialle. Zuviel erhobene Gefälle werden zurückgezahlt, wenn binnen Jahresfrist, vom

Tage der Versteuerung an gerechnet, der Anspruch auf Ersatz angemeldet und

bescheinigt wird. Zu wenig oder gar nicht erhobene Gefälle können gleich-
falls innerhalb Jahresfrist von den Steuerschuldigen nachträglich eingezogen
welden. Nach Ablauf des Jahres ist jeder Anspruch auf Zurückerstattung
oder Nachzahlung der Gefälle beziehungsweise gegen den Staat und den

Steuerschuldigen erloschen. Der Staatskasse bleibt jedoch das Recht, auf
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Schadenersatz gegen die Beamten, durch deren Schuld die Gefälleerhebung un-
terblieben oder unrichtig bewirkt ist, vorbehalten, ohne daß die Beamten be-

fugtsind, den Steuerschuldigen wegen Nachzahlung der Gefalle in Anspruch
zu nehmen. Dieselbe Regreß-Verpflichtung der Beamten tritt ein, wenn durch
ihre Schuld Gefälle unerhoben geblieben sind, welche hiernächst auch vor Ablauf
der eben bemerkten Verjährungsfrist von den Steuerpflichtigen nicht beygetrie-
ben werden könmen.

S 1

Wer eine Gewerbshandlung, von deren Ausübung die Entrichtung der II. Ven n

Branntweinsteuer abhängig ist, vornimmt, welche entweder in einem vom dem Strafrer-
Steueramte vollzogenen Betriebsplane gar nicht angegeben ist oder von der 4. Algememne
hierin angegebenen dergestalt abweicht, daß daraus eine Verkürzung der Steuer Slaalpesm-
folgt, hat eine Geldbuße verwirkt, welche dem vierfachen Betrage der vor- Wd

enthaltenen Steuer gleichkommt. Die Steuer ist, von der Strafe unabhängig,“ V. W
zu entrichten. e;

g. 19.

Im Falle der Wiederholung nach vorhergegangener rechtskräftiger Ver- b. eren
urtheilung tritt eine dem achtfachen Betrage der Steuer gleichkommende "I

Strafe und die Untersagung des Brennereybetriebes, so wie der Hürfsleistung
dabey für einen Zeitraum von drey Monathen ein.

##. 20.

Bey fernerer Wiederholung des Vergehens und nach vorhergegangener cseennn
rechtskräftiger Verurtheilung in die Strafe des F. 19 ist der sechszehenfache

Betrag der nicht erlegten Steuer als Strafe und der Verlust der Befugniß
mum Brennereybetriebe, so wie zur Hülfsleistung daben für immer verwirkt.

2) Anwen-

g. 21. dun 98
ations-

Ist durch heimliche Einmeischungen in unangemeldeten Gefaßen eine n
Steuerverkurzung verubt worden: so foll die Berechnung der Steuer und der ier ußer

Defraudations-Strafe in der Art geschehen, daß vom Tage der Entdeckung Bekaugh,ze-

ab, auf jeden dritten Tag der zuletzt vorhergegangenen sechs Monathe eine —m——
Benutzung der gemißbrauchten Gefäße zur Meischbereitung angenommen wird, suer Veie

insofern nicht entweder eine größere Steuerverkürzung ermittelt wird oder die w/
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Unmöglichkeit der vorangenommenen Benutzung vollständig bewiesen wer-
den kann.

§. 22.

Wenn Meischgefäße, welche von der Steuerbehörde außer Gebrauch ge-

sebt worden, unbefugter Weise zum Einmeischen benutzt worden sind: so soll
die Berechnung der Steuer und der Defraudations-Strafe in der Art ge-

schehen, daß auf jeden dritten Tag von der Stunde ab, wo die Meischge-
faße zuletzt amtlich unter Verschluß gefunden worden find, bis zur Zeit der

Entdeckung, eine Einmeischung angenommen wird.

. 23.

Sind in Brennereyen, wo Branntwein aus nicht mehlichten Stoffen be-

reitet wird, unangemeldete Destillir-Geräthe in Betrieb gesetzt worden: so
werden die verkürzte Steuer und der Betrag der Defraudations-Strafe nach

derjenigen Material-Menge zum höchsten Steuersatze berechnet, welche wäh-
rend der lebten sechs Monathe vor dem Tage der Enldeckung auf dem unr-

befugter Weise gebrauchten Geräthe hat zu Branntwein verarbeitet werden
können, insofern nicht entweder eine größere Steuerverkürzung ermittelt wird,
oder die Unmöglichkeit des vorangenommenen Betriebes vollständig bewiesen
werden kam.

9. 24.

Sind in Brennereyen, wo Branntwein aus nicht mehlichten Stoffen be-

reitet wird, Destillir-Gerarhe, welche von der Steuerbehörde außer Gebrauch
gesetzt worden, unbesugter Weise wieder in Betrieb gebracht: so werden die

verkürzte Steuer und der ##ctrag der Defraudations-Strafe nach derjenigen
Waterial -Menge zum böchsten Steuersatze berechnet, welche seit der Stunde,
wo das unbefugter Weise gebrauchte Destillir-Geräthe zuletzt amtlich unter

Verschluß gefunden worden ist, bis zur Zeit der Entdeckung auf diesem Ge-
rathe hat zu Branntwein verarbeitet werden konnen.

3Vonweneunz)
Defrat. da:

“ L#e S 25.
b der “

anprl Au. Wird den in Firations-=Bewilligungen festgesekten Bedingungen zur Ver-
ietnn kurzung der Steuer entgegengehandelt: so tritt die Strafe der Defraudation ein.



599

d. 26.

Ist an anderen Tagen, in anderen Raumen, oder in anderen Gefäßen v. Besondere
als den in dem amtlich bestätigten Betriebsplane dazu angemeldeten einge- isbelen

meischt, oder Meische zubereitet oder aufbewahrt: so trikt, es mat einer oder 1) Strafe der
der andere dieser Fälle, oder sie mögen vereinigt Statt gefunden haben, in belmiken
jedem Entdeckungöfalle die Konfiskation der gebrauchten Geräthe und eine dem

Entdecker ganz zu Theil werdende Geldbuße von Ein Hundert Thalern ein. tung und uf-
Dieselbe Strafe findet Statt, wenn der Rauminhalt der zur Einmeischung, bé

Zubcreitung oder Aufbewahrung von Meische angemeldeten Gefäße durch be-
wegliche oder unbewegliche Vorrichtungen eigenmächtig vergrößert, oder Mei-
sche, wenn auch nur auf kurze Zeit, aus solchen Gefäßen in andere dazu nicht

angemeldete abgeschöpft, übergegossen oder aufgefangen wird. Auch soll, wenn
Meische in nicht dazu angemeldeten Gefaßen, oder in angemeldeten Gefäßen
außer der angemeldeten Zeit ihrer Benutzung vorgefunden wird, auf den Ein-

wand: daß solche zu nicht steuerpflichtigen Zwecken bestimmt sey, keine Rück-
sicht genommen werden.

Ist bey Zuwiderhandlungen obiger Art zugleich eine Verkürzung, der
Steuer begangen worden: so tritt außerdem noch die gesebliche Defraudations=

Strafe hinzu.

g. 2.

Wenn, der Vorschrift des §. 13 entgegen, steuerpflichtige Materialien 2) Strafe der
entweder gar nicht angezeigt, oder in größerer Menge, oder an anderen Orter,

als das Vorrathsverzeichniß und der Betriebsplan ergeben, vorgefunden wer- Hn e
den: so findet eine Geldbuße von Ein Hundert Thalern Statt, welche dem plchiger
Emdecker ganz zu Theil wird. Stoffe.

Ist bey Zuwiderhandlungen obiger Art zugleich eine Steuerverkürzung
begangen worden: so tritt außerdem noch die Defraudations-Strafe hinzu.

g. 28.

Wenn die Brennereygerathe, oder die damit vorzunehmenden oder vor= 3) Strafe der

genommenen Veränderungen nicht, wie im &amp;. 8 vorgeschrieben ist, angezeig zutenagsnen
worden: so tritt die Konfiskation der verschwiegenen, veränderten oder an= #ien Unkeige,
ders wohin gebrachten Stücke und eine Geldstrafe von Fünf und Zwanzig
bis Hundert Thalern ein.

2
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Die nähmliche Strafe findet Anwendung, wenn der Rauminhalt der
Brennereygeräthe, der Vorschrift des §. 8 zuwider, zu gering angezeigt wor-
den ist. Ist diese unrichtige Anzeige dem Betriebsplane zum Grunde gelegt
worden: so tritt, in sofern dadurch eine Verkürzung der Steuer Statt ge-

funden hat, die Strafe der Defraudation hinzu.

g. 29.
4) Strafe der Wer, der Vorschrift im §.9 zuwider, Brennerey= oder Destillir-Geräthe,

wrcn ohne Anzeige bey dem Steueramte und darüber erhaltene Bescheinigung, ei-
ai nem Andern übergiebt, verfallt in eine Strafe von Funf bis Zwanzig Tha-

wuhen enlern, welche bey Wiederholungen auf Zwanzig bis Funfzig Thaler erhöhet
wird.

#.30.

 Stftke Werden die im K. 10 vorgeschriebenen Bezeichnungen der Gerdthe un-
SGaubert- terlassen: so kommen die Strafbestimmungen des 9. 29 zur Anwendung.
zeichnung.

g. 31.

2— Abweichungen von den Tageszeiten, in welchen eingemeischt werden
ron der sooll, so wie Abweichungen von den deklarirten Tagen des Blasenbetriebes,

Wschertun oder von der an diesen Tagen gestatteten Brennfrist, werden mit Zwey Tha-
lern und bey Wiederholungen mit Fünf bis Zwanzig Thalern bestraft.

g. 32.

) Euase des Eigenmachtige Veranderungen in dem vom Steueramte vollzogenen Be-

EEIIXIEIITIIIT—
ilen wirkt ist, mit Zwey bis Funfzig Thalern bestraft. Im ersten Wiederholungs-
senans falle tritt Verdoppelung der Strafe, und im zweyten Wiederholungsfale
aferzeic, überdieß der Verlust der Befugniß zur Betreibung der Brennerey ein. Auch

nisen. derjenige, welcher seinen Betriebsplan abhänden kommen läßt, solchen nicht
reinlich aufbewahrt, oder nicht an dem gehörigen Orte zu Jedermanns Ein-

sicht offen erhält, wird schon deshalb um Ein bis Fünf Thaler bestraft,
wenn auch nicht erweislich ist, daß derselbe um eine Kontravention zu ver-
bergen, weggeschafft oder beschädigt worden.

Was vorstehend in Betreff der Betriebspläne angeordnet worden, gilt
auch für die Material-Vorraths-Verzeichnisse C. 13).



g. 33.

3 Zusammen-Ist mit einer Defraudation zugleich eine Verletzung besonderer Vor-
schriften dieses Gesetzes oder der dazu gehörigen Steuerordnung verbunden: ssbr
so tritt die darauf gesetzte Strafe in der Regel der Strafe der Defrauda= eken.

tion hinzu.

S. 34.

Die Uebertretung anderer in diesem Gesetze und in der Steuerordnung 5 snalg
enthaltenen Vorschriften und der in Gemäßheit derselben erlassenen und ge= sepesnbertre
hörig bekannt gemachten Verwaltungsvorschriften, auf welche keine besondere N

Strafe gesetzt worden, sollen mit einer Geldbuße von Ein bis Zehen Thalern
geahndet werden.

g. 35.

Hinsichts aller vorstehend §§. 18 bis einschlüssig 34 bestimmten Geld- n
1 it furstrafen muß derjenige, für dessen Rechnung die Brennerey betrieben wird, chtee

für sein Gesinde, seine Gewerbsgehulfen und Hausgenossen mit seinem Ver- Ss
mögen haften, wenn solche von dem eigentlichen Schuldigen nicht beygetrieben
werden können.

Zur Beytreibung von Geldstrafen darf jedoch ohne die Zustimmung des
Verurtheilten, in sofern dieser ein Inländer ist, kein Grundstück subhastirt
werden.

g. 86.

Wer, der rechtskraftig ausgesprochenen Untersagung (38. 19 und 20) bStgate d6
zuwider, fortfährt, das Brennereygewerbe zu betreiben oder Hülfsleistungen Gewegksr=
dabey zu verrichten, hat eine Geldstrafe von Fünf und Zwanzig bis Hundert
Thalern verwirkt, welche im Wiederholungsfalle verdoppelt wird.

E. Konkurenz
. 87. der Steuerver-

Treten der Steuer-Kontravention gemeine Verbrechen hinzu: so kommen gatnit

bey diesen die allgemeinen Strafgesetze in Anwendung. —

g. 88.

Wer, um dem Staate die Steuer zu entziehen, den amtlichen Verschluß, Euale ton·
durch welchen Meisch-, Destillir- und andere Gerathe außer Gebrauch gesetzt zaschungen.
worden, abnimmt, verletzt oder sonst unbrauchbar macht, die vorgeschriebenen

2*
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Bezeichnungen der Gerathe (F. 10) zerstort, verandert oder nachmacht, wird,
außer der durch die Verkurzung der Steuer verwirkten Strafe, mit der

Strafe der Falschung offentlicher Urkunden belegt.
Ist eine Steuerverkürzung nicht beabsichtigt: so tritt bey einer Verän-

derung oder Zerstörung der vorgeschriebenen Bezeichnungen, die im §. 28

bestimmte Strafe und bey Verletung des amtlichen Verschlusses der Meisch-
oder Destillir-Gerdthe, eine Geldbuße von Zwey bis Zwanzig Thalern ein,

falls nicht glaubwürdig dargethan wird, daß die Zerstörung der Bezeichnung
oder die Verletzung des Verschlusses durch einen vom Steuerpflichtigen nicht
verschuldeten Zufall entstanden und davon gleich, nachdem sorche wahrgenom-
men worden, Anzeige geschehen ist.

In Bezug auf die lebteren Strafen kommen die Bestimmungen des F.
35 zur Anwendung.

g. 39.

ulerWer einem zur Wahrnehmung des Steuer-Interesse verpflichteten Be-
der Veamien. amten, mit welchem er im Amte zu thun hat, Geld oder Geldeswerth zum

Geschenk anbiethet oder wirklich giebt, soll den vier und zwanzigfachen Betrag
des angebothenen oder gegebenen Geschenkes zur Strafe erlegen. Ist über
den Betrag nichts auszumitteln: so tritt eine Geldbuße von Zehen Tha-
lern ein.

g. 40.

Staeder Widersetzlichkeit gegen die zur Wahrnchmung des Steuer-Interesse ver-
h. pflichteten Beamten bey Ausubung ihres Amtes, sowie auch Versagung der

in der Steuerordnung (§. 34) den Gewerbetreibenden zur Pflicht gemachten

Hülfsleistung, soll, wenn dadurch nach den allgemeinen Strafgesetzen nicht
eine härtere Strafe verwirkt ist, mit Zehen bis Zwanzig Thalern oder mit

verhältnißmäßiger Gefängnißstrafe geahndet werden.

S. 41.

La ain Sobald Jemand auf Uebertretung der Steuergesetze betroffen, oder eine
 Eiern unn solche auf andere Weise zuverlässig bekannt wird, mussen die Steuerbeamten

h nnn sich ohne Zeitverlust der Gegenstände, woran die Zuwiderhandlung verübt

travekienien. worden, durch Beschlagnahme versichern, wenn es zum Beweise der began-

genen Kontravention sowohl an sich als in Bezug auf den Betrag der de-

fraudirten Gefälle erforderlich ist, oder auch begründete Besorgniß entsteht,
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daß sonst wegen der zu erlegenden Gefalle, der verwirkten Strafe und der

Kosten die Staatskasse nicht gesichert sey.
Ist der Beschuldigte nicht im Lande angesessen und nicht hinlänglich be-

gükert: so kann er, im Falle dringenden Verdachts der Flucht, persönlich an-
gehalten, muß jedoch alsdann dem nächsten Gerichte ohne Verzug übergeben
werden.

S#. 42.

Eine Freylässung der in Beschlag genommenen Gegenstände ist zulässig,
wenn eine Verdunkelung des Sachverhältnisses davoy nicht weiter zu besor-
gen, und wenn entweder nach den obwaltenden Umständen wahrscheinlich ist,
daß der Kontravenient dem Staate auch ohne Sicherheitsleistung werde für
das Vergehen gerecht werden können oder genügende Sicherheit geleistet ist.

Ob Personal-Arrest fortzusetzen sey, bleibt der richterlichen Beurthei-
lung nach Beschaffenheit der Umstände überlassen.

S. 43.

Die Steuerämter führen die Untersuchung und senden die spruchreifen
Akten zur Entscheidung und Abfassung des Straf-Resoluts an den General-

Inspektor. Leßterer kann jedoch, so lange noch kein Strafbeschceid erlassen
worden ist, die Verweisung der Sache zum gerichtlichen Verfahren verfügen.

Auch ist es dem Angeschuldigten unbenommen, nicht nur während der

von der Steuerbehörde geführten Untersuchung zu jeder Zeit bis zu deren

Schlusse, sondern auch in den ersten zehen Tagen nach der Eröffnung des von
dem General-Inspektor abgefaßten Resoluts, auf gerichtliche Untersuchung
und Entscheidung anzutragen. Die Berufung auf rechtliches Gehör findet
jedoch, außer dem Falle einer Defraudation, überhaupt nur Statt, wenn die
gesetliche Strafe Zehen Thaler und mehr beträgt.

Dem Antrage auf gerichtliche Untersuchung und Entscheidung wird es,
in Fällen, wo ein solcher überhaupt zulässig ist, gleich geachtet, wenn der

Angeschuldigte auf die Vorladung der Steuerbehörde nicht erscheint, oder die
Auslassung vor letzterer verweigert. Derselbe kann auch, wenner von der

Befugniß zur Berufung auf richterliche Entscheidung keinen Gebrauch machen
will, gegen das Straf-Resolut des General-Inspektors, den Rekurs an das

Staats-Ministerium, Departement der Finanzen, ergreisen. Dieses muß jedoch
biunen zehen Tagen nach Eröffnung des Resoluts geschehen und schließt fer-
nerhiu jedes gerichtliche Verfahren aus.

2) Unterfu-
chung und

Bestrafung
Ter Steuer=

vergehen.
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g. 44.

Bey dem Verfahren wegen Untersuchung und Bestrafung der Uebertre-
tungen des gegenwärtigen Gesetzes sollen die Vorschriften des Zollgesetzes
os. 91 bis 108 und 113 bis 120 in Anwendung kommen.

g. 456.

3),Vollstrek. Die Vollstreckung derrechtskraftigen Erkenntnisse geschiehet von den Ge-
 richten, die der Resolute aber von den Steuerbehörden. Können Resolute

nicht anders als durch Anwendung von Zwangemitteln in Vollzug gesetzt wer-

den: so gebührt ihre Vollstreckung ebenfalls den Gerichten, welche verpflich-
tet sind, den diesfalligen Anträgen der Steuerbehörde zu genügen, ohne in
eine weitere Beurtheilung der Sache selbst einzugehen. Die Steuerbehörde

kann nach Umständen der Vollstreckung Einhalt thun, und die Gerichte haben
ihren diesfallsigen Anträgen Folge zu geben.

Die Verdußerung der Konfiskate wird ohne Unterschied, ob die Entschei-
dung im gerichtlichen oder Verwaltungswege erfolgt ist, durch die Steuer-
behörde bewirkt.

. 46.

0 ee Kann die festgesetzte Geldbuße auch von demjenigen, für dessen Rechnung
in Gefingmß= die Brennerey betrieben wird (§. 35), oder, in solchen Fällen, wo dieser zur

sinase. Vertretung der Geldbuße nicht verbunden ist, von dem Schuldigen selbst nicht

beygetrieben werden: so tritt an deren Stelle eine gegen den letztern zu voll-

streckende Gefangnißstrafe im Verhaltniß von Funf bis Zehen Thalern Geldstrafe
zu acht Tagen Gefangniß.

Wenn bey der Vollstreckung eines Resoluts der Verwaltungsbehorden
die Zahlungsunfahigkeit des Verurtheilten sich ergiebt: so haben die Gerichte
auf den Antrag der Steuerbehorde durch ein Resolut, gegen welches kein

Rechtsmittel zulassig ist, die Verwandlung der Geldstrafe in Gefangnißstrafe
auszusprechen, ohne sich auf eine Beurtheilung der Sache selbst einzulassen.

Diejenige Gerichtsbehorde, welche in solchen Fallen die Strafverwand-
lung verfugt, ist verpflichtet, fur die Vollstreckung der Gefangnißstrafe zu sor-
gen und der Steuerbehorde von der getroffenen Verfugung Kenntniß zu geben.

g. 47.

50 Dennstan Die zur Wahrnehmung des Steuer-Interesse verpflichteten Beamten,ten: Antheile.

mit Ausnahme der Beamten der General-Inspektion und der höheren Stel-
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len, erhalten, abgesehen von den Bestimmungen der §§. 26 und 27, in den
von ihnen entdeckten Uebertretungsfällen von dem Werthe der konfiszirten Ge-

genstände und von der eingezogenen Geldbuße ein Drittel zur Belohnung.

g. 48.

Die näheren Bestimmungen über die Erhebung und Kontrolirung der . Soluß.

Branntweinsteuer und über die Verpflichtungen derer, welche dieselbe zu ent-

richten und dabey Etwas zu beobachten haben, sind in der besonderen Steuer-
ordnung enthalten, welche dem gegenwärtigen Gesetze beygefügt wird, und
welche, ohne dem letztern in irgend einem Punkte zu derogiren, als zu des-
sen Auslegung, Ergänzung und Vervollständigung dienend zu betrachten und
anzuwenden ist.

Urkundlich haben Wir das gegenwärtige, als ein vom 1. Jannar 1834

an für den ganzen Umfang Unserer Großherzoglichen Lande, nahmentlich mit
Einschluß der Aemter Allstedt und Oldisleben und nur mit Ausschluß des

Amtes Ostheim gültiges Gesetz höchsteigenhändig vollzogen, auch dasselbe mit
Unserem Großherzoglichen Staatsinsiegel bedrucken lassen.

So geschehen und gegeben Weimar den 13. Dezember 1883.

Carl Friedrich.
C. W. Frhr. v. Fritsch. Frhr. v. Gersdorff. D. Schweitzer.

vdt. Ernst Muller.
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4) Unzulässigkeit von Exemtionen F. 6.
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